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Hengelbrock, ACCURA und StOAR Güthoff 
 
 
Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
2007 des Wasserwerkes der Stadt Brakel 
 
Sachverhalt: 
 

Der Jahresabschluss des Wasserwerkes der Stadt Brakel für das Wirtschaftsjahr 2007 
wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON, Bad Oeynhausen, im Auf-
trag der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen, Herne überprüft. Das Prü-
fungsergebnis wird wie folgt zusammengefasst:  
 
1. Der Lagebericht ist daraufhin überprüft worden, ob er mit dem Jahresabschluss in 

Einklang steht und ob die sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von 
der Lage des Unternehmens vermitteln. Beanstandungen und Hinweise ergaben 
sich nicht.  

 
2. Der Jahresabschluss 2007 entspricht nach Form- und Wertansätzen den gesetz-

lichen Vorschriften.  
 
3. Der Betrieb ist mit einem guten Eigenkapital ausgestattet. 
 
4. Die Ertragslage ist durch das positive Ergebnis in 2007 zufriedenstellend. Es konn-

te die volle Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden. 
 
5. Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ord-

nungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung wären. Der Jahresabschluss 
zum 31.12.2007 schließt auf der Aktiv- und Passivseite mit der Bilanzsumme von 
€ 3.863.478,70 ab. 

 
 Von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde für den Jahresabschluss 2007 fol-

gender uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt: 
 

"Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht 
des Wasserwerkes der Stadt Brakel für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2007 bis 
31.12.2007 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen und ergänzenden landesrecht-
lichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung) liegen in 
der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Ei-
genbetriebes abzugeben. 
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Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist 
die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögli-
che Fehler berücksichtigt. 

 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beur-
teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes 
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

 
 Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen und den ergänzenden landes-
rechtlichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung) und 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Wasserwerkes der Stadt Brakel. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar." 

 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Von dem Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON, Bad Oeynhausen, ü-
ber die Prüfung des Abschlusses des Wirtschaftsjahres 2007 des Wasserwerkes der 
Stadt Brakel wird Kenntnis genommen.  
 

Der Abschluss zum 31.12.2007 (Bilanzsumme von € 3.863.478,70) und der Lagebe-
richt für das Wirtschaftsjahr 2007 werden festgestellt. 
 

Der Jahresüberschuss 2007 in Höhe von € 131.842,20 wird als Eigenkapital-
verzinsung an die Stadt Brakel abgeführt. 
 
 
Anlagen: 
 

Als Anlage sind der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, 
Anhang) nebst Lagebericht sowie ein Auszug aus dem Bericht des Wirtschafts-
prüfers beigefügt. 
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Brakel, 28.05.2010/Amt 20/Gehle 

Der Bürgermeister 
I.V. 
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